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18Ä7 . Dienstag , 24 . Februar . 8.

Bekanntmachungen des Stadtmagifirats.
1 ) Im Monat Marz 1857 wirb für die Stadt , Vorstädte

und das Stadtgebiet ein Beitrag zur Stadtarmcnkaffe nicht erho¬
ben werden . ( Februar 20 .)

2 ) Von den vier Adjutanten des Brandmajors werden nach
beendigter Dienstzeit der Kupferschmied Meyer und der Kaufmann
H . Hoyer hicselbst ausscheidcn . Zur Wahl von zwei neuen Ad¬
jutanten des Brandmajors wird demnächst Termin auf den 28.
Februar d . I . Nachmittags 4 Uhr auf dem Rathhause
Hieselbst angesetzt.

Wahlberechtigt sind alle zum Dienst bei den hiesigen Lösch-
und Rettungsanstalten verpflichteten Bewohner der Stadt.

Die Stimmzettel werden in der Wahlversammlung verabfolgt.
( Februar 20 .)

3) Die Gebühren des Kämpers der Scheffel und hölzernen
Kannen , Tischlermeister Behrens Hieselbst , sind mit Genehmigung
Großherzoglicher Regierung wie folgt erhöht:
für das Kämpen eines neuen Scheffels auf . . . . . 12 ^

,, ° „ „ halben u . viertel Scheffels zusammen 12 „
„ „ „ „ eines halben oder eines viertel Schef¬

fels , einzeln . . . . . . . 6 „für eine Kanne . . 6 „für eine halbe Kanne oder einen Orth . 4
ferner für das Nachmessen und Stempeln alter Maaße:

für einen Scheffel oder einen halb und viertel Scheffel zu¬
sammen . . . . 9 „für einen halben oder viertel Scheffel , einzeln . . . . 4 „für eine Kanne. .4 , ,für eine halbe , viertel oder achtel Kanne . . . . ! ^ 3 ^' ( Fcbr . 21 .)4) Als Bürger ist ausgenommen : Kaufmann Bnrchard Gät-

jen aus Bremen.
5) Gefunden: 1 Schürze , 1 Pferdedecke.
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Stadtralh.

Sitzung vom 20 . Febr . 1857 . Der Stadtrath hatte be¬
schlossen , die städtische Infanterie - Caserne für 42,000 »P an den
Staat zu verkaufen , das Staatsministerium jedoch hatte diese For¬
derung zu hoch befunden und namentlich auch hcrvorgehoben , daß
dieselbe zum Theil auf einer Schätzung beruhe , deren Grundlage
sie nicht als richtig und den früheren Verabredungen gemäß aner¬
kennen könne . Daraus hin hat der Stadtrath eine neue Schätzung
vornehmen lassen , wonach das Haupt - und Nebengebäude in der
Weise geschätzt wurden : daß das auf die Erbauung der Gebäude
wirklich verwandte Capital zum Grunde gelegt, eine wahrscheinliche
Dauer der Gebäude bei guter Unterhaltung angenommen und be¬
rechnet wird , wie viel die Gebäude seit dem jetzt etwa 36jährigen
Bestehen derselben durch Abnutzung an Werth verloren haben . Die
Schätzer haben die wahrscheinliche Dauer auf 200 Jahr , die jähr¬
liche Abnutzung also auf etwa ff

'
?

"/ » angenommen ; sic berechnen
ferner das wirklich verwandte Baucapital zu 43,200 Thlr . Gold,
sonach ergiebt sich als jetziger Werth 35,424 Thlr . G . Als Werth
der Gebäude hatte man in der früheren Schätzung 38,750 Thlr.
Gold erhalten , also jetzt 3326 Thlr . G . weniger . Der Stattrath
beschließt , seine Forderung um diese Differenz hcrabzusetzcn . —
Die Rechnung über die Pflasterung des Donnerschweeer Weges wird
dem Stadtrathsmitgliede Revisor Schwenke zur Durchsicht übergK-
bcn . — Seit Ostern 1853 besteht in der Stadt an Stelle der
früheren Armcnschulc eine Volksschul , weclche zugleich dem hiesigen
Schullehrerscminar als Uebungsschule dient . Für diesen letzteren
Zweck ist eine sog . getheilte Schule aus zwei Classen .bestehend und
eine ungetheilte Schule , in einer Classe Kinder jeden Alters be¬
fassend, eingerichtet . Die nächste Aufsicht über die Schule führt der
städtische Schulvorstand , welchem der Scminardirector als stimm-
führendcs Mitglied hinsichtlich dieser Schule hinzutritt . Die un¬
mittelbare Beaufsichtigung des Unterrichts wird durch den Se¬
minar - Dircctor geführt und seinen Weisungen haben die Lehrer
Folge zu leisten .

"
Die Zahl der Stunden , in welchen den Semi¬

naristen der Zutritt in die Schule zu Hebungen » erstattet ist , darf
den vierten Theil sämmtlicher Lehrstunden nicht übersteigen . Die

Anstellung der Lehrer erfolgt auf den Vorschlag des Schulvorstan¬
des und nach Anhörung des Scminardirectors durch den Magistrat
unter Zustimmung des Obcrschuleollegiums . Die Lehrerinnen der

Handarbcitsschulcn werden vom Magistrat angestellt . Die Gehalte
der Lehrer und Lehrerinnen werden vom Stadtrath mit landesherr¬
licher Genehmigung festgesetzt . Wegen der Mitbenutzung der Schule

zu Scmiuarzweckcn , wird zu den Kosten derselben ein jährlicher
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Beitrag von 700 Thlr . Cour , aus der Landescasse geleistet. Diese
und einige andere Bestimmungen find vertragsmäßig zwischen der
Stadt und dem damaligen Konsistorium festgesetzt und ist beider¬
seits eine jährige Kündigung Vorbehalten . Das Oberschulcollegium
findet es indessen für zweckmäßig , namentlich auch im Interesse der
betreffenden jetzt nur provisorisch angestellten Lehrer , statt dieses
kündbaren Vertrages ein dauerndes Verhältniß dieser Volksschule
zur Seminar - Ucbungsschule eintreten zu lassen . Der Stadtrath
hält jedoch im Einverständniß mit dem Magistrat ein derartiges
dauerndes nicht lösbares Verhältniß nicht für rathsam . — Einem
Schulwärtcr wird eine Thcuerui ' gszulage von 15 Thlr . bewilligt.
— Wie bereits früher mitgethcilt , hat die Cammer behufs eines
neuen Schulbaues auf dem Waffenplatz die Ueberlassung desjenigen
Theiles der Psörtnereigründc , welche durch eiP gerade Durchfüh¬
rung der Neuenstraße von der Kurwik - in die Wallstraße resp . zu.
dieser Durchführung selbst erfordert werden zugesagt . Dabei behielt
sie sich vor , den verbleibenden Rest der Gründe zu Privatzwccken
auszugeben und stellte die Bedingung , daß die Stadt das Verblei¬
ben des auf städtischen Grünten erbauten Pförtnerei -Nebengcbäu-
des bis zur Vollendung des neuen Gefangenhauses gestatte . Es
war früher die Annahme dieser Vorbehalte nicht constatirt wor¬
den , was denn nunmehr geschieht . — Die von einem Stadtraths-
mitgliede turchgcschcne Rechnung der Gcwerbcschnl - Casse vom 1.
Mai 1855 bis 30 . April 1856 wird ohne weitere Bemerkung
zurückgegebcn . Es wird beschlossen , diese und die sonstigen kleine¬
ren das städtische Gcmeindewescn betreffende Rechnungen dem Stadt-
rathsmitglicde Revisor Schwcncke zur regelmäßigen Monitur zu
übergeben . — Die evangelischen städtischen Schulen werden be¬
kanntlich aus der Stattcasse unterhalten . Die Bewohner des äu¬
ßeren Dammes und einige vom mittleren Damm , welche nunmehr
zu den städtischen Lasten beitragen , gehören jedoch noch der Schul¬
acht Ostcrnburg an und müssen dahin Schulanlagcn bezahlen . Sie
beantragen , daß die bereits bezahlten Ostcruburger Schulansagen
ihnen aus der Stattcasse ersetzt , die künftig auszuschrcibcnten di¬
rect von der Stadt bezahlt werden . Der Stattrath beschließt, daß
ihnen nur dann ein Ersatz zu Thcil werken könne , wenn das
bisherige Verhältniß , wonach die Abgaben für die städtischen Schu¬
len aus der Gemeindecasse (Abtheilung Stadt ) bestritten werden,
fortbestehe . Andernfalls würden die jetzt für Sänilzwecke bereits
verwandten Summen der Stadt von der evangelischen Schulacht
zu ersetzen seien. — Die Servicecaffcn - Rechnung vom 6 . Mai 1855
bis 30 . April 1956 ist vom Revisor Sckuvcncke monirt und sind
erhebliche Monita nicht ausgestellt . Die Rechnung wird für sestge-
stcllt erklärt . — Zur Veräußerung verschiedener alter Materialien
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und Mobilien ertheilt der Stadtrath die erforderliche Genehmi¬
gung . — Die Photogenbeleuchtung ist ' nun endlich ausverdungen,
kostet aber 20 Thlr . mehr als früher veranschlagt . Der Stadtrath
bewilligt diesen Mehrbetrag nach.

Gemeinderath.

Sitzung vom 20 . Februar . Aueb die Armcntaxatoren sind,
wenngleich nicht vollzählig , anwesend , da cS sich vorzugsweise um
Berathung der Grundsätze für Umlegung der Armenbeiträgc handelt.

Nach Art . 77 müssen die Entwürfe der Beschlüsse des Gc-
mcinderaths über wichtigere Angelegenheiten ihrem Inhalte nach
öffentlich bekannt gemacht und an den vom Gemeinderath zu be¬
stimmenden Orten offen gelegt werden , damit die stimmberechtigten
Gemeindebürger ihre Ansichten darüber einem vom Gcmciudcrath
dazu Beauftragten zu Protocoll geben können . Der Gemeinderath
beschließt ein für alle Mal , die Auslegung solle geschehen drei Wo¬
chen lang auf dem Rathhause und beauftragt mit Protoeollirung
der Anträge und Bemerkungen der Gcmeindcinitglieder den zeitigen
Registrator.

Es wird zur Berathung der Grundsätze für Umlegung der
Armcnbciträge übcrgegange » . Den einzelnen Mitgliedern sind Ab¬
drücke des Entwurfs mit einigen vorgesäiickten Bemerkungen aus
Nr . 3 des Gcmeindeblattcs mitgetheilt . ' Die vorausgeschickten Be¬
merkungen , die übrigens lediglich von der Retention des Blattes
ausgehen , erwähnen , die mit Entwcrfnng der Grundsätze beauf¬
tragte Commission habe es für zweckmäßig gehalten , sich auf das
Allernothwendigste zu beschränken und habe vorausgesetzt , daß von
der Armcncoinntission demnächst eine besondere Instruction für die
Taxatoren werde erlassen werden , in welcher sämmtlichc in der Ge-
mcindeordnung , der Anlage II . derselben und den entworfenen spc-
cicllen Bestimmungen enthaltene Vorschriften znsammengcstelli und
mit den nöthigen Fingerzeigen verbunden würden . Diese Bemer¬
kung giebt zu einer längeren Debatte über das Recht der Armcn-
Commissson , eine Instruction zu erlassen , Gelegenheit , in Folge
deren der Gemeinderath beschließt : da die Einleitung Veranlassung
zu der Annahme gegeben habe , daß außer den vvrgclegtcn Grund¬
sätzen für die Umlegung der Armenbciträge noch weitere Grund¬
sätze in Form einer Instruction für die Taxatoren ausgestellt wer¬
den sollten , den Antrag an den Stadtmagistrat zu richten , die
demnächst von der Armencommission zu erlassende Instruction , falls
dieselbe irgend materiell Neues enthalten

'
solle, dem Gemeinderath

zur Genehmigung mitzutheilen . Zum 1 der Anlage II . hatte
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die Commission folgenden Zusatz vorgeschagen : „ Steuerfrei find 1.
diejenigen Personen deren Einkommen unter SO Thlr . Cour , be¬
trägt ; 2 . Dienstboten , Handwerksgesellen und Lehrlinge , welche bei
Anderen in Kost und Lohn stehen , für das Einkommen , welches
sie aus ihrem Dienstboten - , Gesellen - ober Lehrlingsverhältnisse
ziehen .

" Der Gemeinderaty beschließt statt 50 Thlr . zu sagen
tOO Thlr . Das Bedenken , daß bei der einmal vorliegenden Nei¬
gung der Taxatoren , das niedrigere Einkommen noch geringer als
wirklich richtig anzuschlagcn , durch diesen Beschluß zu viel doch
wirklich noch steuerfähigc Personen ausgeschlossen wurden , wurde
damit zurückgewiesen , daß eben eine genauere Schätzung künftig
stattfinden müsse und nach Len jetzigen Grundsätzen , die alles Ver¬
mögen und Einkommen zu erfassen suchten und sogar das Mobi¬
liar hcranzögen , auch wohl stattfinden werde . Ferner wird zu
„ Handwerksgesellen " hinzngefügt „ nicht hier ansässige, " so daß also
jetzt alle hier ansässigen Gesellen und die nicht ansässigen , welche
nicht bei anderen in Kost und Lohn stehen , zur Steuer heran-
gezogen werten sollen . Im Uebrigcn werken die Vorschläge der
Commission zum § . l angenommen . Zu § . 2 der Anlage ii . hat
die Commission vorgeschlagen den Zusatz : Fundirtes Einkommen
( Einkommen aus Vermögen § . 5 . 0 ) soll doppelt so hoch be¬
steuert werden als nicht fundirtes Einkommen ( § . 7 . 8 . ) also wie 2
zu t . " Der Vorschlag wird angenommen . Zu § . Sa . „ Zum
Vermögen sollen namentlich gerechnet werden a . liegende Gründe
( Grundstücke , Gebäude und Holzungen ) " wird der Commissions¬
antrag in folgender etwas geänderter Fassung angenommen : „ Als
durchschnittlicher Ertrag ist der Hcuerwerth anzusehen , d . h . die
Summen wozu das Grundstück ( diejenigen Grundstücke , welche in
einer einheitlichen Bcwirthschastung stehen ) als Ganzes nach den
gängigen Mittelpreisen verheuert werden kann , jedoch unter Kürzung
der Staats - und Communalabgabcu , der sonstigen Lasten und der
Ncparatin kosten . Der etwaige Mchrcrtrag bei eigener Benutzung
ist als nicht fundirtes Einkommen zu besteuern . Nester Gebäude,
welche zu gewerblichen Anlagen dienen , vergl . zu § . 5 c . " Die
weitere Beschlußfassung wurde auSgcse ^ t.

Entwurf eines Statuts
betreffend

die Trcnnmg des Klriilhaildcls und des WirlhschaMgeüM'ttes
in der Stadt Oldenburg.

Art . 1.
Der Kleinhandel und das Wirthschastsgewerbe ( Regierungs-
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bekauntmachuug vom 2 . Febr . 1846 § . 1 .) *) sollen in der Stadt

Oldenburg weder in einer Person , noch in einem Locale vereinigt
betrieben werden.

Art . 2.

Wer gegenwärtig einen Kleinhandel und Wirtschaft zusam¬
men betreibt , hat vor dem 1 . Januar 1858 dem Stadtmagistrat
schriftlich anzuzcigcn , welches von beiden Gewerben er aufgebcn
will . Erfolgt diese Anzeige nicht , so erlischt die Conccssion zum
Wirthschastsbctriebe mit dem Ablauf jener Frist.

Art . 3.

Die aus einer Realbercchtigung beruhende Befugniß zu ver¬

einigter Betreibung des Kleinhandels und der Wirtschaft wird

durch dieses Statut nicht geändert.

Allerlei.
2s> Ausgcwandert send im Jahre 1856 aus der Stadtgemcinde

Oldenburg , 6 ledige Personen männlichen und 1 weiblichen Ge¬

schlechts , ferner 1 Familie von 2 Personen ; darunter 1 nach Ham¬

burg , 1 nach Bremen , 2 nach Hannover , 1 nach Preußen , 1 nach

Batavia , 3 nach Nordamerika . Ein Ausgewanderter hatte hl . m.

7000 ^ Vermögen , 3 sind aus Armcnmittcln unterstützt . - Aus¬

genommen sind 19 Personen , darunter 1 weiblichen Geschlechts,

1l Militärpersouen , 2 Kauflcute , 4 Handwerker , 1 Mechanikus , 1

andere , zusammen mit pl . m . 11000 uachgcwiescnem Vermögen.

Grundbesitzer sind unter denselben nicht . — Ausgewandcrt sind im

Jahre 1855 : 20 , 1854 : 15 , > 853 : 10 Personen . Ausgenom¬

men sind 1855 : 14 , 1854 : 58 , 1853 : 10 Personen.

Der § . 1 . der erwähnten Regicrungsbekanntmachung lautet : „ Das

Gewerbe der Gast - oder Krugwirthschaft besteht in der Beherber¬

gung und Bcwtrthuug von Gästen , sowie in dem Verkaufe und in der

Verabreichung von Getränken bei Gläsern , Flaschen , Krügen , Kannen

und andern kleineren Maßen , desgleichen von zubercitcten Speisen , im

Haull oder außerhalb HanseS ; — »Dasjenige der Sch e n kw i rt hsch a ft

tm Vorsitzen von Getränken überhaupt , oder einzelnen bestimmten Ge¬

tränken hg B . Kaste , Wein . Bier ) bei Tassen , Gläsern , Flaschen , Krügen,
Kannen und anderen kleineren Maßen an die im Schcnkhansc sich ein-

smdendcn Gäste."

Verantwortlicher Rcdacteur : L . Strackerjan.

Druck und Verlag von Gerhard Stall ing in Oldenburg.
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